Ü-Arbeitnehmerpflichten

Die wichtigsten Pflichten im Überblick

	Pflicht
	Erläuterung

	Anzeigepflicht im Krankheitsfall
	Eine Ihrer Pflichten ist es, Ihrem Arbeitgeber im Krankheitsfall Ihre Arbeitsunfähigkeit unverzüglich anzuzeigen. Sind Sie bzw. Kolleginnen oder Kollegen länger arbeitsunfähig krank, müssen Sie bzw. sie/er Ihrem Arbeitgeber dies durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) nachweisen (§ 5 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz).
Im Hinblick auf eine mögliche Krankheit trifft Sie zudem die Pflicht der Gesunderhaltung und auf eine möglichst baldige Genesung hinzuarbeiten.

	Arbeitszeit erfassen
	Noch immer gibt es kein Gesetz, das die Arbeitszeiterfassung explizit vorschreibt. Ihr Arbeitgeber ist allerdings bereits jetzt verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen die Arbeitszeit erfassen.

	Auskunftspflicht
	Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sind verpflichtet, Ihrem Arbeitgeber zu bestimmten, mit dem Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehenden Vorgängen oder Tatsachen die notwendigen Informationen zu erteilen. Sie können Ihrem Arbeitgeber insoweit keine Verschwiegenheitspflicht entgegenhalten.

	Betriebliche Ordnung
	Alle Beschäftigten haben die betriebliche Ordnung einzuhalten.

	Dienst- und Schutzkleidung tragen
	Ist in Ihrem Betrieb das Tragen einer bestimmten Schutzkleidung vorgeschrieben, haben sich Ihre Kolleginnen und Kollegen daran zu halten.

	Eigentum des Arbeitgebers schützen
	Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sind verpflichtet, das Eigentum Ihres Arbeitgebers zu schützen. Dabei haben Sie jede Zerstörung, Beschädigung oder sonstige Verletzung des Eigentums zu unterlassen. Das betrifft vor allem die Arbeitsmaterialien und Werkzeuge.

	Geheimnisse für sich behalten
	Eine der zentralen Nebenpflichten von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen ist die Verschwiegenheitspflicht. Diese arbeitsrechtliche Verschwiegenheitspflicht verbietet es Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse oder persönliche Daten Dritten gegenüber unbefugt mitzuteilen.

	Loyal verhalten
	Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sind verpflichtet, sich Ihrem Arbeitgeber gegenüber loyal zu verhalten. Sie haben dessen Interessen beim Agieren im beruflichen Kontext stets zu berücksichtigen. Auch in der Freizeit haben Sie als Arbeitnehmer u.U. Nebenpflichten. So z.B. im Hinblick auf eine eventuelle Konkurrenztätigkeit.

	Nebentätigkeit anzeigen?
	Ihre Kolleginnen und Kollegen dürfen grundsätzlich eine oder mehrere Nebentätigkeiten aufnehmen. Etwas anderes gilt allerdings, wenn – wie es in der Praxis häufig der Fall ist – sie eine Anzeige- und Genehmigungspflicht gegenüber Ihrem Arbeitgeber haben. Besteht eine Genehmigungs- oder Anzeigepflicht aufgrund einer Vereinbarung im Arbeitsvertrag, sind die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen verpflichtet, Ihrem Arbeitgeber die Aufnahme einer Nebentätigkeit mitzuteilen.

	Schäden anzeigen
	Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sind verpflichtet, Ihrem Arbeitgeber Störungen und eventuelle Schäden, die Ihnen bei bzw. im Zusammenhang mit der Arbeit auffallen, anzuzeigen.



